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§ 9 StESUG
Bezirksumweltbeauftragter

 StESUG - Gesetz über Einrichtungen zum Schutz der Umwelt

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.09.2025

(1) Bei jeder Bezirkshauptmannschaft ist für Umweltfragen aus dem Stand der Bediensteten ein

Bezirksumweltbeauftragter zu bestellen.

(2) Der Bezirksumweltbeauftragte hat Einzelpersonen, Personenvereinigungen und Gemeinden in allen wesentlichen

Umweltangelegenheiten zu beraten. Von wesentlichen Umweltangelegenheiten hat er die betro4ene Gemeinde zu

benachrichtigen.

In Kraft seit 01.11.1988 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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